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Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung
Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung

  Frau Abgeordnete Dr. Kristin Brinker (AfD)

über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/15327
vom 20.04.2023
über Kosten für die Beförderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in Berlin II
______________________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Abgeordneten: Durch die Beantwortung der Schriftlichen Anfrage Nr.19/14990 1haben sich
noch Nachfragen ergeben.

1. Wie hoch waren die Kosten für die Beförderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern, die vom Landesamt für
Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) insgesamt übernommen wurden?
Bitte für den Zeitraum seit 2015 tabellarisch darstellen.

Zu 1.: Die Kosten für die Dienstleistungen zur Beförderung von Asylsuchenden können der
nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

2015 786.001,99 €
2016 2.841.913,80 €
2017 2.044.483,03 €
2018 1.656.163,37 €
2019 1.402.289,39 €
2020 580.483,15 €
2021 714.034,55 €
2022 364.621,89 €

1 https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/19/SchrAnfr/S19-14990.pdf
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2. Wie viele Welcome Tickets wurden für den in 1. genannten Personenkreis seit 2015 insgesamt ausgestellt?
Mit welchen Kosten war dies verbunden? Bitte tabellarisch darstellen.

Zu 2.: Die Anzahl der ausgestellten Welcome-Tickets über die zurückliegenden Jahre kann
nicht ermittelt werden. Die für diese Dienstleistung entstandenen Ausgaben können der
nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

2015 1.168.213,30 €
2016 1.364.613,90 €
2017 564.324,51 €
2018 416.587,60 €
2019 326.970,80 €
2020 274.295,21 €
2021 662.830,27 €
2022 606.344,00 €

3. Welches Budget ist hierfür im Haushalt für die kommenden zwei Jahre vorgesehen?

Zu 3.: Das Haushaltsgesetz für den Doppelhaushalt 2024/25 ist zum Zeitpunkt der
Formulierung dieser Antwort noch nicht beschlossen. Für die unter Punkt 1 und 2 genannten
Sachverhalte wurden 850.000 Euro pro Haushaltsjahr angemeldet.

4. Wie hoch war der geschätzte CO2 Verbrauch, der durch die Beförderung von Flüchtlingen und
Asylbewerbern entstanden ist?

Zu 4.: Eine Einschätzung des durch die Beförderung geflüchteter Menschen entstehenden
CO2-Ausstoßes ist nicht möglich.

Berlin, den 10. Mai 2023

In Vertretung

Aziz Bozkurt

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung,
Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung


